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Anhebung der Rentenaltersgrenze

Pro und Contra Rente mit 67
In der Diskussion um einen späteren Renteneintritt begegnen 
sich vier Interessensphären: die der Sozialversicherungen, der 
Betriebe, der Arbeitsmarktpolitik und der Arbeitnehmer selbst 
– Argumente und Anmerkungen in einer schwierigen Sache

In den nächsten Jahrzehnten werden immer weniger Beschäftigte für immer 
mehr Rentner immer länger Rente zahlen müssen. Die kürzlich vom Bundes-
kabinett beschlossene schrittweise Anhebung der abschlagsfreien Rentenalters-
grenze von 65 auf 67 Jahre ab 2012 ist die jüngste einer Reihe von Maßnahmen 
zur Entschärfung dieses Problems. Doch ist diese Entscheidung keineswegs un-
umstritten. 

 Pro Rente mit 67

Einsparungen in der Renten-
versicherung
Der Anteil alter und sehr alter Menschen 
an der Bevölkerung wächst. Im Jahr 2050 
wird jede dritte Person in Deutschland 
60 Jahre oder älter sein. Auch der Anteil 
der Hochbetagten wird weiter wachsen. 
Zugleich nimmt die Bevölkerung im Alter 
zwischen 20 und 59 Jahren immer weiter 
ab. In der Folge steigt die Beitragsbelas-
tung von Beschäftigten und Betrieben. 
Denn eine r¿cklªuý ge Zahl von aktiven 
Beitragszahlern muss stark wachsende 
Ausgaben in der Renten-, Kranken- und 
Pþ egeversicherung ý nanzieren. 

Durch die Anhebung der Altersgrenze 
für den abschlagsfreien Rentenbezug um 
zwei Jahre werden die Erwerbstätigen 
der Zukunft ý nanziell entlastet, der mit 
negativen Beschäftigungseffekten ver-
bundene Anstieg der Lohnnebenkosten 
wird gebremst. So trägt die Erhöhung des 
Rentenalters dazu bei, den Rentenversi-
cherungsbeitrag in den Grenzen zu halten, 
die der Gesetzgeber mit der Rentenreform 
2001 vorgegeben hat: Bis 2020 soll der 
Beitragssatz nicht über 20 Prozent und bis 
2030 nicht über 22 Prozent steigen. 

Die Anhebung der Altersgrenze wird da-
bei unabhängig von der Entwicklung des 
tatsächlichen Rentenzugangsalters den 
Anstieg des Beitragssatzes dämpfen. Ge-
hen Versicherte tatsächlich später in Ren-
te, verkürzen sich die Rentenlaufzeiten. 
Bei vorzeitigem Eintritt ergeben sich die 
Einsparungen aus den zusätzlichen Ab-
schlägen.1  Gleichwohl ist es für den Um-
fang der Entlastung nicht bedeutungslos, 
wie sich das faktische Renteneintrittsalter 
entwickeln wird.

Je mehr Arbeitnehmer aufgrund der 
Anhebung des Rentenalters ihre Beschäf-
tigungsdauer ausdehnen und später in 
Rente gehen, desto mehr verbessert sich 
das Verhältnis von Rentenempfängern zu 
Beitragszahlern. In der Folge würden we-
gen des neuen Nachhaltigkeitsfaktors in 
der Rentenformel jedoch auch die Renten 
stärker erhöht oder – bei ungünstiger Lohn-
entwicklung – weniger stark verringert. 
Sofern es bei dieser Regelung bleibt, wür-
de ein Teil der Einsparungen also wieder 
aufgezehrt (siehe Kasten auf Seite 2). 
In vorlªuý gen Schªtzungen rechnen die 
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 Unbestritten ist, dass in den 
nächsten Jahrzehnten immer we-
niger Beschäftigte immer mehr 
Rentnern immer länger die Rente 
bezahlen müssen.

 Kontrovers ist hingegen, ob die 
schrittweise Anhebung des Ren-
tenalters auf 67 Jahre der richtige 
Weg ist, um dieses Problem zu 
entschärfen.

 Es spricht zwar eine Reihe 
guter Gründe für die Anhebung 
des Rentenalters, zu denen der 
Geburtenrückgang, die steigende 
Lebenserwartung, die wachsende 
Gesundheit und Leistungsfähig-
keit Älterer sowie der drohende 
Fachkräftemangel in gar nicht so 
ferner Zukunft zählen.

 Auf der anderen Seite sind un-
gelöste Arbeitsmarktprobleme ins 
Feld zu führen, soziale Härten bis 
hin zur Altersarmut und die eher 
geringen finanziellen Entlastungs-
effekte für die Rentenkassen.

 Wägt man die „Pros“ und „Con-
tras“ sorgfältig gegeneinan der ab, 
so bleibt die Emp fehlung, über 
bestimmte Aspekte der „Rente mit 
67“ noch einmal gründlich nach-
zudenken.

 So müssten etwa mögliche nega-
tive Arbeitsmarkteffekte näher un-
tersucht werden. Auch die Gefahr 
sozialer Härten bei Arbeitnehmern 
mit berufsbedingter Erwerbsunfä-
higkeit sollte bei der Ausgestaltung 
berücksichtigt werden.

1 Die Abschläge betragen 0,3 Prozent pro Monat, 
um den die Rente vor Erreichen der abschlagsfreien 
Altersgrenze in Anspruch genommen wird. 
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Rentenversicherungsträger wegen dieser 
Rückwirkung auf die Rentenanpassung 
mit einer langfristigen Entlastung von nur 
0,5 Beitragssatzpunkten.

Neues Bild des Alterns
Neben dieser – nicht allzu großen – Entlas-
tung der Beitragszahler sprechen jedoch 
noch weitere Aspekte für die Erhöhung 
des Rentenalters. 
Die Arbeitnehmer, die heute in der letzten 
Dekade ihrer Erwerbstätigkeit stehen, 
sind im Durchschnitt gesünder, leistungs-
fähiger und aktiver als ihre gleichaltrigen 
Kollegen vor 50 Jahren, als die gesetz-
liche Rentenversicherung ihr heutiges Ge-
sicht erhielt. Denn mit der Verlängerung 
der Lebensspanne hat sich tendenziell 
auch die Lebenszeit ausgedehnt, die von 
schweren gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen frei ist. Rüstige Rentner und ältere 
Arbeitnehmer, die den altersbedingten 
Rückgang der physischen Leistungsfähig-
keit durch Wissen, Erfahrung und soziale 
Kompetenz wettmachen, prägen das neue 
Bild des Alterns – zumindest beim ersten 
Hinsehen. 

So stellt sich die Frage, ob nicht mit einem 
vergleichsweise frühen Erwerbsende 
wichtige gesellschaftliche Kräfte zu früh 
außer Dienst gestellt werden. Dieses 
Ende liegt in Deutschland mit 61,6 Jahren 
(2003)2 im Schnitt nämlich immer noch 
deutlich vor dem bisherigen gesetzlichen 

Rentenalter von 65. Viele Ältere fühlen 
sich zudem zur Unzeit aufs Altenteil 
gedrängt, könnten und wollen sie doch 
durchaus noch länger erwerbstätig sein. 
Daher erscheint es als legitim und der 
veränderten Altersstruktur und Gesund-
heit der Bevölkerung angemessen, wenn 
die gewonnenen Altersjahre nicht allein 
zur Verlängerung des Rentenbezugs, son-
dern auch für die Erwerbsphase genutzt 
werden sollen. 

Drohender Fachkräftemangel 
Dies gilt umso mehr, als wegen der stark 
r¿cklªuýgen Zahl der Erwerbspersonen 
im jüngeren und mittleren Alter in den 
nächsten Jahrzehnten mit einem zuneh-
menden Mangel an qualiýzierten Nach-
wuchskräften in Teilen der Wirtschaft 
gerechnet wird.3 Vor diesem Hintergrund 
signalisiert die Ankündigung der Alters-
grenzenanhebung schon heute, dass sich 
Betriebe und Beschäftigte auf einen län-
geren Verbleib Älterer im Erwerbsleben 
einstellen müssen, indem sie rechtzeitig in 
Qualiýzierung und Gesundheitsvorsorge 
investieren. Zum einen, weil durch die 
zusätzlichen Rentenabschläge die Früh-
verrentungen für die Beteiligten (noch) 
teuerer werden. Und zum anderen, weil 
Betriebe die bisherige Praxis der vor-
zeitigen Freisetzung Älterer nur um den 
Preis einer weiteren Verschärfung des 
Fachkräftemangels werden fortsetzen 
können.

Erhöhung der gesetzlichen Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre: 
Wer kann wann abschlagsfrei in Rente gehen?

Geburts-
jahrgang

Mindestalter für den 
abschlagsfreien Rentenbezug

Abschlag bei 
Eintritt in die 
Rente mit 65 

in %

Kalenderjahr 
der Umsetzung

Jahre Monate

1946 65 0 0,0 -

1947 65 1 0,3 2012

1948 65 2 0,6 2013

1949 65 3 0,9 2014

1950 65 4 1,2 2015

1951 65 5 1,5 2016

1952 65 6 1,8 2017

1953 65 7 2,1 2018

1954 65 8 2,4 2019

1955 65 9 2,7 2020

1956 65 10 3,0 2021

1957 65 11 3,3 2022

1958 66 0 3,6 2023

1959 66 2 4,2 2024

1960 66 4 4,8 2025

1961 66 6 5,4 2026

1962 66 8 6,0 2027

1963 66 10 6,6 2028

1964 67 0 7,2 2029

Darstellung nach Johannes Steffen: Die Anhebung der Regelaltersgrenze. Kurzübersicht,  
Arbeitnehmerkammer Bremen 2006.

2 Eurostat Labour Force Survey, zitiert nach Sproß/
Eichhorst 2005: 2. 
3 Vgl. Fuchs/Schnur/Zika 2005: 3 f. 

Der Nachhaltigkeitsfaktor wurde mit der Rentenreform 2004 in die Rentenanpas-
sungsformel eingefügt. Er bewirkt, dass die laufende Veränderung des Verhält-
nisses von Rentenempfängern zu Beitragszahlern (der Rentnerquotient) bei der 
jährlichen Anpassung der Renten an die Lohnentwicklung berücksichtigt wird. Ist 
die Zahl der Rentner gestiegen oder die Zahl der Beitragszahler zurückgegangen, 
dämpft der Nachhaltigkeitsfaktor die Rentenerhöhung. Ist die Relation zwischen 
Empfängern und Zahlern hingegen günstiger geworden, führt dies zu stärkeren 
Rentensteigerungen. 

Einþuss auf die Verªnderung des Rentnerquotienten hat vor allem die Entwick-
lung der Geburten, der Lebenserwartung, der Erwerbstätigkeit und des Alters 
zum Zeitpunkt des Renteneintritts. Zusätzlich hat der Gesetzgeber eine politische 
Stellschraube in den Nachhaltigkeitsfaktor eingebaut: Ein  Gewichtungsfaktor be-
stimmt, wie stark die Veränderung des Rentnerquotienten auf die Rentenanpassung 
durchschlägt. Aktuell ist der Wert dieses Faktors gesetzlich auf 0,25 festgelegt. An 
Verschiebungen in der Empfänger/Zahler-Relation werden die Rentner derzeit also 
zu einem Viertel beteiligt. 

Der Nachhaltigkeitsfaktor
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Contra Rente mit 67

Die hohe Arbeitslosigkeit Älterer
Trotz einer leichten Verbesserung in den 
letzten Jahren ist die Lage Älterer auf 
dem Arbeitsmarkt nach wie vor schlecht. 
Die Arbeitslosigkeit bei den 50- bis unter 
65-Jährigen ist hoch (Quote 18,1% im 
Juni 2005) und das Beschäftigungsniveau 
niedrig (Quote 37,3% im Juni 2005).4 Dies 
korrespondiert mit der gängigen und aus 
einzelbetrieblicher Sicht durchaus ratio-
nalen Praxis, bevorzugt jüngere Bewerber 
einzustellen und Ältere in betrieblichen 
Sanierungsprozessen sozialverträglich 
freizusetzen.5 Provoziert wird diese al-
tersselektive Personalpolitik durch den 
(inzwischen erheblich eingeschränkten) 
verlängerten Arbeitslosengeldbezug für 
Ältere und die anschließende vorgezo-
gene Arbeitslosenaltersrente sowie durch 
die Altersteilzeit im Blockmodell, auch 
wenn betriebliche Zahlungen meistens 
hinzu kommen.

Fraglich ist, ob sich die Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungslage bis zum Wirksam-
werden der Altersgrenzenanhebung so 
grundlegend verbessern wird, dass tat-
sächlich ein großer Teil der Älteren länger 
berufstätig sein kann als heute. Denn die 
Entwicklung der Arbeitsnachfrage durch 
Betriebe und Unternehmen ist angesichts 
des weltwirtschaftlichen Wandels und 
vieler weiterer Faktoren kaum verlässlich 
prognostizierbar.

Sollte sich das Verhältnis von Arbeits-
angebot und Arbeitsnachfrage künftig 
nicht deutlich verbessern, würden spätere 
Übergänge in die Rente den Arbeitsmarkt 
zusätzlich belasten. Zum einen könnte 
sich dadurch die Arbeitslosigkeit Älterer 
tendenziell erhöhen, zum anderen könnte 
die verlängerte Erwerbsdauer der älteren 
Arbeitsplatzbesitzer negativ auf die Be-

schäftigungschancen von Jüngeren wir-
ken. In diesem Fall würde die Entlastung 
der Rentenversicherung erkauft durch 
eine Belastung des Arbeitsmarktes und 
der Arbeitslosenversicherung. 

Die Unterbeschäftigung  
Geringqualiýzierter
Zudem dürfte es nach den Vorausschät-
zungen des IAB primär im Bereich der 
qualifizierten Fachkräfte zu Arbeits-
kräfteknappheit kommen. Bei den Ge-
ringerqualiýzierten wªre demnach auch 
in den nächsten Jahrzehnten mit hoher 
Unterbeschäftigung zu rechnen. Schreiten 
Rationalisierungen und die Verlagerung 
von Arbeitsplätzen ins Ausland weiter 
fort, so dürften auch künftig vor allem 
schlecht ausgebildete Ältere weit vor 
Erreichen der Altersgrenze (von dann 67 
Jahren) den Arbeitsplatz verlieren – mit 
einem hohem Risiko der Langzeitarbeits-
losigkeit und entsprechenden Folgen für 
die Absicherung im höheren Alter. 

Das Risiko der Altersarmut
Lange Arbeitslosigkeitszeiten werden 
künftig im Schnitt noch stärker auf die 
Alterssicherung durchschlagen als bisher: 
Wegen der Verkürzung der Höchstbezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes I für Ältere 
und der Ablösung der Arbeitslosenhilfe 
durch das Arbeitslosengeld II verringern 
sich tendenziell die Beitragszahlungen 
zur Rentenversicherung. Infolge der ver-
kürzten Anspruchsdauer auf das Arbeits-
losengeld I und wegen der Abschaffung 
der vorgezogenen Arbeitslosenaltersrente 
ab 2 012  werden zudem mehr ältere 
Arbeitslose auf das Arbeitslosengeld II 
angewiesen sein. Sie werden deshalb ver-
mehrt Rücklagen und Vermögen oberhalb 
der Freigrenzen auþºsen m¿ssen. 

Außerdem müssen Arbeitslosengeld II-
Empfänger nach Auslaufen einer bis 
Ende 2007 befristeten Übergangsregelung 
künftig zum frühest möglichen Zeitpunkt 
Altersrente unter Inkaufnahme der ent-
sprechenden Abschläge beantragen, so 
dass sich für diese Gruppe durch die 
Anhebung der Regelaltersgrenze zwangs-
lªuýg eine zusªtzliche Rentenk¿rzung 
ergibt. Die Verpflichtung zum frühest 
möglichen Renteneintritt hat darüber 
hinaus zur Folge, dass langjährig versi-
cherte Arbeitslosengeld II-Empfänger mit 
mindestens 35 Versicherungsjahren und 
schwerbehinderte erwerbsfähige Hilfe-

bedürftige mit derselben Versicherungs-
dauer künftig besonders hohe Abschläge 
hinnehmen müssen. Denn sie haben 
früher Anspruch auf eine Altersrente als 
die übrigen Versicherten, nämlich bereits 
mit 62 bzw. 60 statt mit 65 Jahren.6 

Unterschiede in der Gesundheit
Ergebnisse der Altersforschung belegen 
eine mit dem Alter zunehmende Hetero-
genität des Gesundheitszustandes. Mag 
sich auch im Schnitt die gesundheitliche 
Verfassung im höheren Erwerbsalter 
verbessert haben – die Unterschiede ha-
ben ebenfalls zugenommen. Tendenziell 
sind Angehörige sozial und ökonomisch 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
stärker von gesundheitlichen Einschrän-
kungen und einer kürzeren Lebenserwar-
tung betroffen als die Angehörigen besser 
gestellter Kreise. Außerdem war Ende der 
90er Jahre – trotz Zunahme der Dienstleis-
tungen und des technischen Fortschritts 
– kein Rückgang körperlich belastender 
Arbeiten festzustellen. Vielmehr belegen 
Befragungsergebnisse das Gegenteil. Zu- 
dem haben sich die psychischen Belas-
tungen in allen Bereichen der Wirtschaft 
erhöht.

Unterschiede in der Belastung
Es sind also bei weitem nicht alle Jobs 
in Deutschland angenehme, psychisch 
und physisch verschleißfreie Wissens-
berufe, die man auch noch in hohem 
Alter ausüben kann. In der Baubranche, 
der Land-  und Forstwirtschaft oder im 
Produzierenden Gewerbe ýnden sich Ar-
beitsplätze mit starken Belastungen, aber 
auch in alten und neuen Dienstleistungs-
branchen wie dem Einzelhandel oder der 
Telekommunikation. Nicht alle Älteren 
werden daher gesundheitlich in der Lage 
sein, auch nur annähernd bis zum Alter 
von 67 Jahren zu arbeiten. Bereits heute 
muss ein Gutteil der Älteren vor Erreichen 
der gesetzlichen Rentengrenze von 65 
Jahren aus gesundheitlichen Gründen die 
Arbeit aufgeben. 

Mangelhafte betriebliche 
Voraussetzungen
Zudem nehmen Großbetriebe zwar Rück-
sicht auf die Arbeitssicherheit, mitunter 
jedoch nur wenig auf die übrige Arbeits-
qualität. Tätigkeitsanreicherung (‚job 
enrichment’) und Tätigkeitserweiterung 
(‚job enlargement’) tragen bekanntlich 

Contra Rente mit 67

4 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
5 So legen z.B. Daimler-Benz und VW gerade 
millionenschwere Frühverrentungsprogramme 
auf, um sozialverträglich Personal abzubauen. Zur 
Rationalität dieses Verhaltens vgl. Promberger/
Bender 2006.
6 Zeitgleich mit dem Beginn der Anhebung der 
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre im Jahr 2012 werden 
auch die Altersrente für Frauen und die Altersrente 
wegen Arbeitslosigkeit und nach Altersteilzeitarbeit 
abgeschafft, so dass ab dann nur noch Schwerbe-
hinderte und langjährig Versicherte vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres in Altersrente gehen können 
(mindestens 35 Versicherungsjahre jeweils voraus-
gesetzt).  
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nicht nur zur betrieblichen Flexibilität 
bei, sondern auch zur Förderung der 
Leistungsfähigkeit und zum Motivations- 
und Qualiýkationserhalt der Mitarbeiter. 
Diese Erkenntnis wird in deutschen Be-
trieben noch zu selten umgesetzt. 

Hªuýg ýndet sich nach wie vor die Auf-
fassung, Arbeitnehmer über 40 richteten 
sich in ihrer Nische ein, würden dort zu 
Spezialisten, lernten aber nichts sub-
stanziell Neues mehr hinzu – sofern sie 
nicht in höhere Etagen aufsteigen. Be-
triebliche und beruþiche Weiterbildung 
in Deutschland gelten, verglichen mit den 
Nachbarn der EU-15, ohnehin als deýzi-
tär.7 Deshalb setzt in manchen Berufsbio-
graphien irgendwann eine schleichende 
Abwertung des Humankapitals ein. 

Dies macht es für Betriebe interessant, 
ihre Spar- und Rückbaumaßnahmen am 
oberen Ende der betrieblichen Altersskala 
anzusetzen und einen Teil der Kosten 
der Allgemeinheit aufzubürden. Wenn 
Betriebe umdenken, dann richtet sich 
dies vor allem auf Wissensträger und 
Führungskräfte. Nur selten schließt man 
auch gering bis mªÇig qualiýzierte Arbeit-
nehmer in die Überlegungen ein. 

Damit mehr Ältere als heute die Chance 
haben, länger erwerbstätig zu bleiben, 
müssen in den Betrieben die Rahmen-
bedingungen vielfach erst geschaffen 
werden. Sie müssen so gestaltet sein, 
dass sie Gesundheit, Qualiýkationen und 
Leistungspotenziale der Mitarbeiter über 
das gesamte Arbeitsleben hinweg erhalten 
und fördern. 

Bilanz

Hinter den skizzierten Aspekten stehen 
vier Handlungslogiken, die derzeit an-
scheinend nicht in Übereinstimmung zu 
bringen sind: 
 eine Logik der Sozialversicherung, die 

auf eine zahlenmäßige Verbesserung des 
Verhältnisses von Leistungsempfängern 
zu Beitragszahlern zielt; 
 eine Logik der Betriebe, die unter den 

gegebenen Umständen Junge bevorzugt 
einstellen und Ältere bevorzugt abbau-
en;
 eine Logik der Arbeitsmarktpolitik, 

die Arbeitslosigkeit bekämpfen muss und 
– last but not least – 

 die Logik der Arbeitnehmer, die je nach 
Bildung, Beruf, Branche, Gesundheit, 
Lebenssituation, Arbeitsmarktposition 
und persönlicher Einstellung ein früheres 
oder späteres Ende des Erwerbslebens 
anstreben.

Geht man von der gegenwärtigen Si-
tuation aus, so lässt sich ein Szenario 
entwerfen, in dem die schrittweise An-
hebung der Rentenaltersgrenze durchaus 
sinnvoll erscheint: Im Idealfall führt die 
Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters 
zu einem Wandel in der Personalpolitik 
der Unternehmen. Wegen der gestiegenen 
betrieblichen Kosten, die eine vorzeitige 
Entlassung Älterer verursacht, setzen 
Unternehmen künftig stärker auf die 
Erhaltung von Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit ihrer Mitarbeiter und bemühen 
sich um einen möglichst langen Verbleib 
in ihren Betrieben. Diese Tendenz wird 
unterstützt durch eine sinkende Zahl 
jüngerer Fachkräfte und (deren) steigende 
Löhne. Auch bremst die Entlastung der 
Rentenkassen den Anstieg der Lohnne-
benkosten. 

Die Beschäftigten selbst werden entlastet 
durch weniger stark steigende Beiträge. 
AuÇerdem proýtieren ªltere Arbeitneh-
mer, wenn ihre Arbeitsbedingungen ver-
bessert werden, ihre Beschäftigungschan-
cen steigen und ihrer Leistung größerer 
Wert beigemessen wird. Und wenn sie 
nicht mehr als personalwirtschaftliche 
Verfügungsmasse angesehen werden, 
die bevorzugt freigesetzt wird, sobald 
Personal abgebaut werden soll. 

Es ist jedoch zu befürchten, dass derart 
günstige Bedingungen nur für Teile der 

Wirtschaft und Arbeitnehmer gelten 
werden. Selbst wenn die demographische 
Entlastung des Arbeitsmarktes eintritt, 
werden – wie erwähnt – auch künftig 
viele Ältere weit vor dem 67. Geburtstag 
nicht mehr am Erwerbsleben teilnehmen 
können. Sie werden dann längere Phasen 
der Arbeitslosigkeit oder höhere Ren-
tenabschläge in Kauf nehmen müssen. 
Besondere Gesundheits-  und Arbeitslo-
sigkeitsrisiken tragen dabei gerade die 
Geringerqualiýzierten im unteren Ein-
kommensbereich. 

Zusätzliche Rentenkürzungen dürften 
deren Armutsrisiko im Zusammenwirken 
mit den übrigen leistungsrechtlichen Ein-
schnitten8 tendenziell im Alter besonders 
erhöhen. Damit würden die Entlastungen 
der Rentenversicherung möglicherweise 
mit höheren Belastungen der Grund-
sicherung nach dem SGB XII und der 
Arbeitslosenversicherung erkauft. Weil 
das Risiko der Altersarmut wegen der er-
höhten Abschläge steigt, könnten Legiti-
mität und gesellschaftliche Akzeptanz der 
Rentenversicherung (weiter) geschwächt 
werden. Auch die Anreize für private 
und betriebliche Altersvorsorge dürften 
darunter leiden, wenn etliche Arbeitneh-
mer befürchten müssen, ohnehin nur eine 
Altersversorgung auf Grundsicherungsni-
veau erreichen zu können.

Will man soziale Härten für Arbeitneh-
mer mit berufsbedingten Gesundheits-
belastungen vermeiden, dann sollten 
entsprechende Regelungen getroffen 
werden. Dabei sind allerdings auch Vor-
kehrungen gegen Ausweichreaktionen 
von Betrieben und Arbeitnehmern in die 
Erwerbsminderungsrente einzuplanen, 
wenn man aus den Erfahrungen einiger 
unserer Nachbarländer lernen will.

Gegen Ausnahmeregelungen für be-
stimmte Berufsgruppen sprechen hin-
gegen die Abgrenzungsprobleme, die 
damit verbunden sind. Zudem spielt beim 
Zustandekommen solcher Privilegien 
nicht nur die Belastungssituation, sondern 
auch die politisch-institutionelle Macht-
position der Berufsgruppe eine wichtige 
Rolle. Hinzu kommt, dass Menschen 
völlig unterschiedlich auf Belastungen 

7 Z.B. Grünewald u.a. 2003: 10f. 
8 Zu den Wirkungen der Absenkung des Standard-
rentenniveaus im Rahmen der Rentenreformen 
2001 und 2004 die Analysen in Schmähl 2003.

IABInfoSpezial zum Thema 
RENTE MIT 67

Ergänzende Informationen zum Zu-
sammenhang von Rentenzugangsalter 
und Beschäftigung sowie die Positio-
nen der Akteure in der aktuellen Dis-
kussion ýnden Sie unter

http://iab.de/infoplattform/rentemit67

Das IAB-InfoSpezial bietet Hinweise 
auf Veröffentlichungen (vielfach mit 
Volltextzugriff), Forschungsprojekte, 
Institutionen sowie weiterführende 
Links.

Weitere Themen der Informationsplatt-
form ýnden Sie unter http://www.iab.
de/infoplattform

Bilanz
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reagieren. Ein Pauschalkonzept würde 
dem nicht gerecht. Außerdem verletzt ein 
solches Konzept – wie die Herausnahme 
der Personen mit mindestens 45-jähriger 
Versicherungszeit aus der Altersgren-
zenanhebung – das Äquivalenzprinzip 
der Rentenversicherung. Danach führen 
gleich hohe Beitragszahlungen grundsätz-
lich zu gleich hohen Altersrenten, unab-
hängig davon, wie sich die eingezahlten 
Beiträge zeitlich über den Lebensverlauf 
verteilen oder welcher Berufsgruppe man 
angehört. 

Offen bleibt ohnehin auch bei der Rente 
mit 67 die Frage, wie die sozialen Fol-
gekosten des wirtschaftlichen Struktur-
wandels oder betrieblicher Sanierungs- 
und Rationalisierungsprozesse künftig 
verteilt werden sollen. Bislang wurde 
dieses Problem zumindest von Groß-
betrieben vorrangig auf dem Wege der 
Frühverrentung bewältigt. Auch heute 
spielen Vorruhestandsprogramme bei 
jeder größeren Betriebsschließung oder 
Umstrukturierung eine wichtige Rolle 
– mit den Folgen der Unterbeschäftigung 
Älterer, der Belastung der Sozialversiche-
rung, aber auch der speziýsch deutschen 
Konþiktarmut in den betrieblichen Ar-
beitsbeziehungen.

Mit Sicherheit ist es eine Entscheidung 
von einiger Tragweite, in diesem Gefüge 
neue Regelungen zu treffen. Auch wenn 
die Rente mit 67 unvermeidlich ist, gibt es 
zumindest gute Gründe über ihre Ausge-
staltung noch einmal nachzudenken.
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